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Zwischen Blaulicht, Blitzlicht und Zuschauenden

Das Fotografieverhalten von Rettungskräften

Dennis Wengenroth, Marisa Przyrembel, Harald Karutz

Personen, die an Einsatzorten fotografieren, werden meist despektierlich als
„Gaffende“ kritisiert und als störend erlebt. Erhebungen zum Fotografieverhalten von
Rettungsfachkräften selbst sowie zu den Verwendungszwecken der aufgenommenen
Bilder fehlen bislang. Interview- (n = 14) und Fragebogendaten (n = 296) können
diese Lücke erstmals empirisch schließen. Die Auswertungen bieten Denkanstöße,
um die emotional aufgeladene Fachdiskussion zu versachlichen.

ABKÜRZUNGEN

HLF Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
StGB Strafgesetzbuch

Bestandsaufnahme zu einem
facettenreichen Themenkomplex

FALLBEISPIEL

Dienstagmorgen, Berufsverkehr in einer Großstadt.
Eine Fahrradfahrerin wird von einem Lkw an einer
stark befahrenen Straße erfasst. Sie stürzt, schreit
laut auf. Der Lkw kommt zum Halten. Eine weitere
Fahrradfahrerin bremst sofort, stellt ihr eigenes Rad
ab, eilt zu der am Boden liegenden Frau, spricht sie
an. Als diese nicht von allein auf die Beine kommt,
nimmt die Ersthelferin sofort ein Mobiltelefon zur
Hand und verständigt den Rettungsdienst. Wäh-
rend der Lkw-Fahrer ebenfalls zu der verunfallten
Frau läuft, ist bereits das Martinshorn zu hören.
Nach wenigen Minuten ist der Ort abgesperrt, und
Mitarbeitende des Rettungsdienstes kümmern sich
um die Versorgung der Radfahrerin. Personen,
die sich auf den Straßen und Gehwegen um die
Einsatzstelle befinden, halten an und sehen betrof-
fen zum Unfallort hinüber. Vereinzelt fertigen
Umstehende Fotos mit ihren Smartphones vom
Geschehen an. Auch ein Notfallsanitäter hat kurz
sein Handy gezückt und auf den Auslöser gedrückt.

Motive für zuschauendes Verhalten
an Unglücksorten
Dass ein Unglücksort wie dieser Aufmerksamkeit erregt,
Menschen dazu bringt, hinzusehen und sich zu nähern,
kann zunächst als „Conditio humana“ [1, 2] bezeichnet

werden. Dies bedeutet: Es ist Teil des Menschseins, dass
unsere Aufmerksamkeit automatisch auf Artgenossinnen
und Artgenossen in Not, ungewöhnliche Ereignisse oder
Unfallszenen gelenkt wird. Wir blicken hin und suchen
den Ort des Geschehens auf, um zu erfahren, was passiert
und was zu tun ist. Dieses Verhalten ist historisch und me-
diengeschichtlich betrachtet keineswegs neu [3, 4]. Die
Warnfarben und Alarmsignale der im weiteren Verlauf
eintreffenden Einsatzmittel sind zudem eigens dafür ge-
wählt, um zuverlässig Aufmerksamkeit zu erregen und
auf Gefahr sowie Dringlichkeit hinzuweisen [5].

Studien im Fahrsimulator, die per Eye-Tracker messen,
welche Blickfolgebewegungen Menschen automatisch
aufweisen, wenn sie eine virtuelle Unfallszene sehen, le-
gen dar: Alle Personen sehen hin, wenn sich auf ihrem
Weg ein sichtbarer Notfall ereignet [6, 7]. Dieses Auf-
merksam-Werden und Sich-Zuwenden ist nicht generell
unethisch – anderenfalls hätte die im Fallbeispiel Hilfe or-
ganisierende Frau nicht auf die Not der verunglückten
Fahrradfahrerin reagieren können. Der Vorfall selbst – hier
der vom Lkw verursachte Sturz – ist ein nonverbaler Ruf
nach „Erster Hilfe“ und damit eine Form von Kommunika-
tion, die auf die Herstellung von Anwesenheit unter Frem-
den abzielt [2] (S. 302). Mitunter wird sogar explizit pro-
pagiert, man solle: „hinsehen [!] und handeln“ [8].

In der Tat kann das Hin- und Zuschauen an Einsatzorten
zahlreiche problematische Aspekte aufweisen [2, 3, 9].
Die einzelnen Motive für das Hinsehen müssen allerdings
differenziert betrachtet werden [10].

Eine ausschließlich negative Bewertung von Neugier ist
beispielsweise unangebracht: Es liegt im Wesen des Men-
schen, dass man sich Neuem zuwendet, Interesse zeigt
und ein mehr oder weniger ausgeprägtes Informations-
bedürfnis hat. Auf diese Weise lernen Menschen, und nur
so hat die Menschheit sich weiterentwickeln können [11].
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Das Zuschauen an einem Unglücksort kann im Übrigen
auch ein Ausdruck von Anteilnahme und Betroffenheit
sein: Passantinnen und Passanten, die an einem schweren
Verkehrsunfall vorbeikommen, sind eventuell so scho-
ckiert, dass sie regelrecht „starr vor Schreck“ und wie ge-
bannt stehen bleiben [12]. Eigentlich würden sie vielleicht
sogar lieber weitergehen, aber es gelingt ihnen einfach
nicht. Eine Mutter, die sieht, wie ein verletztes Kind vom
Rettungsdienst versorgt wird, denkt womöglich an ihr ei-
genes Kind und hofft von ganzem Herzen, dass der junge
Patient gerettet werden kann. Wenn jemand solche Ge-
danken hat, ist das Zuschauen hilfreich, weil es der eige-
nen Betroffenheit entgegenwirkt: Zu sehen, dass geholfen
wird, kann u.a. beruhigen und entlasten.

Merke
Bei einigen Zuschauenden resultiert ihr Verhalten
keineswegs aus einem Mangel an Empathie, sondern
vielmehr aus Sorge um Verletzte [13, 14].

Auch weitere soziale Motive sind mitunter relevant: Wenn
sich eine Gruppe von Zuschauenden gebildet hat, möchte
man z.B. eher zu dieser Gruppe dazugehören als sich von
ihr distanzieren. Zugleich legitimiert die übrige Gruppe
der zuschauenden Personen auch das eigene Verhalten:
„Wenn alle zuschauen, schaue ich eben auch zu – und
wenn alle das tun, dann darf ich das ja wohl auch.“ In die-
sem Zusammenhang ist nicht zuletzt auf das Phänomen
pluralistischer Ignoranz hinzuweisen [15].

Ferner besagt das Konzept des „Sensation Seeking“, dass
letztlich jeder Mensch nach einem bestimmten Erre-
gungslevel sucht, den er individuell angenehm empfindet:
Einige Menschen finden Thriller im Kino deshalb ange-
nehm, anderen ist es zu aufregend [16]. Bezogen auf Un-
glücke in der Öffentlichkeit kann man sagen: Einige Men-
schen freuen sich über die „Action“, die ihnen dabei ge-
boten wird. Einige werden es wie ein Schauspiel erleben,
und in gewisser Weise ist es „spannend“: eintreffende
Rettungskräfte, Blut, Schreie, die Ungewissheit, wie es
wohl ausgehen wird, usw.

Merke
Die unpassendste Aussage lautet in einer solchen Situa-
tion: „Hier gibt es nichts zu sehen!“ Tatsächlich lässt
sich nicht abstreiten, dass es – ganz objektiv betrachtet
– sehr wohl eine ganze Menge zu sehen gibt.

Zweifellos ist es in hohem Maße unethisch, dass man das
Unglück anderer Menschen für einen eigenen Lustgewinn
„nutzt“. Selbst ein solches Verhalten sollte aber nicht vor-
schnell verurteilt werden. Am 11. September 2001 haben
z.B. weltweit tausende Menschen vor ihren Fernsehern
gesessen und ungläubig verfolgt, was sich in den USA er-
eignet hat. Hier wird es sicherlich nicht um „Lustgewinn“
gegangen sein, sondern um ein Informationsbedürfnis,
vielleicht auch um Fassungslosigkeit und Betroffenheit.

Aber dass jemand den Fernseher ausgeschaltet hat, weil
es unethisch gewesen sein könnte zuzuschauen, wie tau-
sende Menschen sterben, dürfte unwahrscheinlich sein
[17].

Cave
Das Zuschauen bei einem Unglück sollte nicht pauschal
mit Verrohung oder asozialem Egoismus gleichgesetzt
werden.

Relevante Moderatorvariablen
Neben den sehr unterschiedlichen sowie in unterschied-
lichen Ausprägungen und Kombinationen wirksamen Mo-
tiven sind außerdem zahlreiche Moderatorvariablen zu
beachten, die zuschauendes Verhalten zusätzlich begüns-
tigen können.

Durch Arbeitsschutzbestimmungen, Gesundheitsma-
nagement und viele technische Entwicklungen sind Men-
schen heute z.B. viel besser geschützt und weitaus weni-
ger Risiken ausgesetzt als z.B. noch vor 40 oder 50 Jah-
ren. Schwere Arbeits- und Verkehrsunfälle sind deutlich
seltener geworden. Auch schwer kranke Menschen ster-
ben nur noch sehr selten zu Hause, sondern meist auf In-
tensivstationen oder in Pflegeeinrichtungen. Insbeson-
dere die Erfahrung des Todes ist für medizinische Laien zu
einer Seltenheit geworden, und auch aus diesem Grund
könnte es gesellschaftlich insgesamt verlernt worden
sein, angemessen mit Unglücken umzugehen [17]. Das
unbeholfene, mitunter auch staunende, faszinierte Zu-
schauen an einem Einsatzort könnte vor diesem Hinter-
grund noch einmal anders verstanden werden.

Merke
Je fremder und je weniger vertraut etwas ist, umso
attraktiver erscheint es, sich dieses Unbekannte einmal
ganz genau anzuschauen [18].

Insgesamt muss also von einem komplexen Zusammen-
wirken biologischer bzw. ethologischer, individual- und
sozialpsychologischer Motive mit gesellschafts-, ereignis-
und personenbezogenen Moderatorvariablen ausgegan-
gen werden (▶Abb. 1). Eine generelle, moralisch-ethische
Verurteilung von jeglichem zuschauendem Verhalten ist
jedenfalls unangebracht. Zudem soll darauf hingewiesen
werden, dass mit zuschauendem Verhalten sogar einige
positive Effekte verbunden sein können (s. Infobox).

Merke
Anstatt undifferenziert von „Gaffenden“ oder „Schau-
lustigen“ zu sprechen, sollte sachlich präziser und
erst recht im wissenschaftlichen Kontext zwischen
„störenden/gefährdenden“ versus „zuschauenden/
beobachtenden“ Personen unterschieden werden.

Wengenroth D et al. Zwischen Blaulicht, Blitzlicht ... Notfallmedizin up2date 2023; 18: 253–273 | © 2023. Thieme. All rights reserved.256

CME-Fortbildung



El
ek

tr
on

is
ch

er
 S

on
de

rd
ru

ck
 z

ur
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

Ve
rw

en
du

ng
 –

 E
le

ct
ro

ni
c 

of
fp

rin
t f

or
 p

er
so

na
l u

se
 

ÜBERSICHT

Positive Aspekte von zuschauendem Verhalten?

▪ Zuschauende Personen an Unglücksorten kön-
nen auch Zeugen eines Notfallgeschehens sein
und somit wertvolle Hinweise zur Ursachen-
suche geben. Insbesondere nach Straftaten
bittet die Polizei inzwischen öffentlich darum,
dass Handyvideos und Fotos für die Ermittlungs-
arbeit zur Verfügung gestellt werden. Mitunter
wird in den Medien auch explizit darüber berich-
tet, dass Täter anhand solcher Aufnahmen über-
führt werden konnten [17].

▪ Manche Zuschauende geben in wissenschaft-
lichen Untersuchungen an, dass sie sich nach
einem Unglück viele Gedanken gemacht haben.
Manche sind froh und dankbar, dass es ihnen
selbst so gut geht und sie z.B. nicht selbst ver-
unglückt sind. Andere fahren vielleicht etwas
vorsichtiger mit ihrem Auto, wenn sie einen
schweren Verkehrsunfall zu sehen bekommen
haben. Solche Effekte halten allerdings meist
nur sehr kurz an [3, 17].

▪ In einigen Fällen gelingt es, zuschauende Per-
sonen zu aktivieren und in eine Hilfeleistung
einzubeziehen. Bei der Reanimation in einem
Schwimmbad haben viele Badegäste beispiels-
weise zunächst zugeschaut. Dann wurden einige
(der ursprünglichen Zuschauer!) gebeten, mit
Handtüchern doch bitte die Sicht zu versperren.
Am Ende wurde den Rettungskräften von zahl-
reichen Menschen beim Tragen ihrer Ausrüstung
geholfen; ihnen wurden Türen aufgehalten und
applaudiert [19].

Juristische und methodische Überlegungen
zu einer vertiefenden Betrachtung
Die Thematik des zuschauenden Verhaltens an Unglücks-
orten stellt sich bei näherer Betrachtung komplexer dar,
als es auf den ersten Blick scheint. Vor diesem Hinter-
grund soll in den weiteren Ausführungen auf eine speziel-
le Dimension des Zuschauens fokussiert werden: das visu-
elle Dokumentieren von Notfalleinsätzen („Gaffen 4.0“)
[3, 20, 21]. Handelt es sich bei der Erstellung von Bild-
material an Einsatzorten um rechtmäßiges oder straf-
bares Verhalten? Ist dies abhängig davon, wer die Bilder
erstellt oder zu welchem Zweck Aufnahmen angefertigt
werden?
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Erklärungsansätze (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

(hemmende oder verstärkende Wirkung)Moderatorvariablen

biologische Motive

ereignisbezogene Variablen

Nutzung von Sinnesorganen

reflexhafte Orientierungsreaktion

Sorge um die eigene Art

individualpsychologische Motive

personenbezogene Variablen

individuelle Kombinationen von Begründungen und Motiven in jeweils unterschiedlicher Ausprägung

Neugier

Lernbedürfnis

Sicherheitsbedürfnis

Lustgewinn

Bewältigung des Erlebten

Suche nach Abschluss

störendes, beeinträchti-

gendes „Gaffen“

unterschiedlich zu bewertendes

zuschauendes Verhalten

nicht störendes, nicht

beeinträchtigendes Beobachten

sozialpsychologische Motive

gesellschaftsbezogene Variablen

kollektive Fehlinterpretation

pluralistische Ignoranz

Zugehörigkeitsbedürfnis

Bildung sozialer Gegenwelt

positive Verstärkung

▶Abb. 1 Entstehung von zuschauendem Verhalten in unterschiedlichen Ausprägungen (eigene Abbildung, Quelle: Karutz, H. Zuschauendes Verhal-
ten an Unglücksorten – nicht immer ist es „Schaulust“, nicht immer sind es „Gaffer“. Bundesgesundheitsblatt 2022; 65: 1043–1050. doi:10.1007/
s00103-022-03585-0; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de; unveränderte Abbildung)
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Nicht „Fotografieren an Einsatzstellen“ ist gesetzlich ver-
boten. Nach § 201a StGB ist seit Januar 2021 vielmehr die
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs bzw.
der Persönlichkeitsrechte Betroffener durch Bildaufnah-
men unter Strafe gestellt. Diese Gesetzesänderung hat ih-
ren Ursprung in der allgemeinen Verbesserung des Per-
sönlichkeitsschutzes und soll voyeuristischen Aufnahmen
vorbeugen [22]. Damit gemeint sind in den Texten zur
Gesetzesbegründung auch Aufnahmen von Körperregio-
nen, die beispielsweise in Umkleiden ohne das Wissen der
betroffenen Person angefertigt werden.

Des Weiteren umfasst dieser Paragraf den Schutz hilfloser
und verstorbener Personen vor Bildaufnahmen, welche
diese unbefugt zur Schau stellt und dadurch deren
höchstpersönlichen (Lebens-)Bereich verletzt. Ebenso ist
das Anfertigen und Übertragen von Bildaufnahmen, die in
grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau
stellen, unter Strafe gestellt.

Dieses Gesetz zielt also nicht schwerpunktmäßig auf die
Erstellung von Bildmaterial am Einsatzort ab. Natürlich
kann es jedoch auf Ereignisse an Einsatzstellen angewen-
det werden: Wenn eine hilflose oder tote Person bei-
spielsweise im Rahmen von Rettungsmaßnahmen foto-
grafiert oder gefilmt wird, handelt es sich um eine Straf-
tat. Diese kann mit bis zu 2 Jahren Haft sanktioniert wer-
den.

Bereits 2017 wurde außerdem eine (inhaltlich dem Retten
näherstehende) Gesetzesanpassung von § 323 c Abs. 2
vorgenommen. Hierbei geht es um die Behinderung von
hilfeleistenden Personen, auch jenen, die nicht professio-
nell im Rettungsdienst beschäftigt sind. Einen „Gaffer-Pa-
ragrafen“ im engeren Sinne gibt es demnach nicht. Dies
wird zuweilen jedoch fälschlicherweise im Alltags-
gebrauch so angenommen.

Merke
Es gibt keinen „Gaffer-Paragrafen“. In § 201a StGB ist
die Begrifflichkeit von Rettungsmaßnahmen oder Ein-
satzorten nicht zu finden. In § 323 c Abs. 2 StGB geht es
rein um die Behinderung von hilfeleistenden Personen.

Selbstverständlich gelten die verschiedenen gesetzlichen
Regelungen für alle Menschen gleichermaßen, und es
wird auch nicht zwischen Zivilpersonen oder Rettungs-
kräften unterschieden. Zwar können Angehörige der Ein-
satzorganisationen im Rahmen der Ausübung ihrer Tätig-
keiten zur Gefahrenabwehr einige Ausnahmeregelungen
in Anspruch nehmen. Diese beziehen sich jedoch nicht
auf das Anfertigen von Fotografien, wenn diese nicht un-
mittelbar zur Abwehr einer konkreten Gefahr dienen.

Ein weiterer Punkt bei der Betrachtung der Ausgangslage
ist die fehlende Datenbasis zu störendem Zuschauen an
Einsatzorten. In der Fachliteratur wurde und wird [10, 20,

23, 24] mit nicht nachvollziehbaren Zahlen argumentiert,
die vermeintlich aus einer Feldstudie stammen, die in den
späten 1970er-Jahren durchgeführt worden ist [25]. Zu
beobachten ist außerdem, dass das Thema „Zuschauen
an Einsatzorten“ stark emotional und häufig wenig sach-
lich behandelt wird [11]. Auch eine erst vor Kurzem publi-
zierte Studie [26] ist aus methodischen Gründen wenig
aussagekräftig und sollte daher mit Vorsicht betrachtet
werden. Abhilfe schaffen wird voraussichtlich eine um-
fangreiche wissenschaftliche Begleitstudie zur „Gaffen tö-
tet“-Kampagne der Johanniter Unfall-Hilfe, zu der dem-
nächst Publikationen folgen werden [27].

Merke
Es gibt bislang keine belastbaren empirischen Daten,
wie viele Menschen im Schnitt bei Rettungsmaßnah-
men zusehen oder Bildmaterial anfertigen bzw. wie
viele Einsätze dadurch gestört werden.

Wissenschaftlich vollkommen unbeachtet ist die Frage:
Sind es nur Passantinnen und Passanten, die Fotos und Vi-
deos an Unglücksorten anfertigen? Erstellen auch Retten-
de selbst – wie im (fiktiven) Eingangsbeispiel – Bildmate-
rial von Einsatzstellen, die nicht zwingend dienstlich erfor-
derlich sind oder ggf. primär einen privaten Verwen-
dungszweck haben?

Die Aufklärung dieser (bislang möglicherweise tabuisier-
ten) Frage scheint deshalb so bedeutsam zu sein, weil zu-
weilen eine stark konfrontative Zuspitzung der fachöffent-
lichen Diskussion beobachtet werden kann, die in der Sa-
che jedoch gerade nicht hilfreich ist. Zuweilen werden da-
bei Vorwürfe erhoben, ohne dass es dafür eine empirische
Untermauerung gibt. Teilweise entsteht der Eindruck,
dass es einen grundsätzlichen Gegensatz zwischen jenen
geben würde, die sich stets „korrekt“ verhalten, und je-
nen, die sich „falsch“ verhalten und entsprechend bestraft
werden müssten.

Tatsächlich trägt ein derartiges Gegeneinander von mora-
lisch (vermeintlich) überlegenen Helfenden und (ver-
meintlich) zu kritisierenden „Gaffenden“ jedoch potenziell
selbst zur weiteren Eskalation von Konfliktsituationen bei.
Vor diesem Hintergrund sollte eine wissenschaftliche
Untersuchung für eine versachlichende Aufklärung be-
stimmter menschlicher Verhaltensweisen an Unglücks-
orten sorgen.

Merke
Anliegen des Forschungsprojektes war nicht etwa die
„Ehrenrettung“ von Zuschauenden an Unglücksorten,
sondern ein klarer Blick auf „die andere Seite“, um die
Fachdiskussion mit neuen Perspektiven konstruktiv
bereichern zu können.
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Hypothese: Auch Rettungsfachkräfte
fertigen Bildmaterial an

Ellebrecht stellte 2020 im Rahmen einer groß angelegten
soziologischen Studie u.a. bestehend aus Interviews und
teilnehmender Beobachtung fest: Die Motive, den Beruf
im Rettungsdienst zu ergreifen, sind eng verwandt mit je-
nen hinter den Verhaltensweisen, die bei nicht rettungs-
dienstlich Tätigen als „Gaffen“ bezeichnet werden. Dies-
bezüglich interpretiert der Autor: „Die berufliche Motiva-
tion von Rettungskräften konfligiert mit gesellschaftli-
chen Wertvorstellungen. Für viele Rettungskräfte liegt die
Attraktivität des Berufs in seiner exzeptionellen Qualität:
der Beruf sei nicht langweilig, halte jeden Tag Überra-
schungen parat, ermögliche es, soziale Konventionen zu
übertreten und Grenzerfahrungen zu machen. Obgleich
ihr Motiv damit nicht weit von dem der Schaulust entfernt
ist, die den am Unfallort ‚Gaffenden‘ unterstellt wird, ver-
hindert die berufsmäßige Verpflichtung auf den Organisa-
tionszweck, dass Rettungskräften ihre Erlebnisorientie-
rung als Laster ausgelegt wird“ [2] (S. 87).

Erlebnisorientierung unter Einsatzkräften des Rettungs-
dienstes [28] – wie kann dies empirisch in Bezug auf das
Verhalten an Einsatzstellen untersucht werden? Bekannt
ist bereits, dass die Berufsgruppe der notfallmedizinisch
Rettenden wie auch die der Feuerwehr hohe Werte in
Sensation Seeking aufweisen [16, 29, 30].

Aufgrund dieser theoretischen Betrachtungen sowie eige-
nen Beobachtungen im Rahmen rettungsdienstlicher Tä-
tigkeiten stellte sich die (bislang ungeprüfte) Frage: In
welchem Ausmaß und zu welchen Zwecken wird Bild-
material von Rettenden von Einsatzorten erstellt?

Design der Mixed-Methods-Studie

Für eine systematische Untersuchung wurde ein Mixed-
Methods-Ansatz gewählt (▶Abb. 2). In einem ersten
Schritt wurden 14 Expert*innen aus Rettungsdienst, Be-
rufs- und Freiwilliger Feuerwehr zu einem semistrukturier-
ten leitfadengestützten Interview eingeladen. Auf der Ba-
sis der qualitativen Inhaltsanalyse der Transkripte konnte
eine quantitative Online-Erhebung unter aktiven Ret-
tungsdienstmitarbeitenden (n = 296) aus 12 Bundeslän-
dern angeschlossen werden.

Die Hauptforschungsfrage lautete: In welchem Umfang
und zu welchen Zwecken werden durch qualifizierte Ret-
tungskräfte Fotografien an Einsatzstellen angefertigt?

Qualitative Erhebung: Interviewstudie
14 Expert*innen aus den Einsatzbereichen der Berufs-
und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Regelrettungsdiens-
tes wurden im Zeitraum vom 10.08.2022 bis zum
18.10.2022 interviewt. 21% der Teilnehmenden waren
weiblich, 79%, männlich. Durchschnittlich waren die In-
terviewten 32 Jahre alt (Range von 19–42 Jahre). Alle Ex-
pert*innen sind direkt mit ihrem Team an Patient*innen
und Unfallorten tätig. Personen aus sog. rückwärtigen
Diensten (z.B. aus Verwaltung oder Einsatzleitungen)
zählten nicht zur Zielgruppe. Im Vorfeld wurden schriftli-
che Einverständniserklärungen eingeholt und Chiffren für
die Zuordnung späterer Auswertungsprozesse gewählt.
Für alle Aufnahmen wurde ein Diktiergerät verwendet.

Zu Beginn der Interviews wurde erläutert, dass die Erhe-
bung dazu beitragen soll, die Erstellung von Bildmaterial
an Unfallstellen und Notfallsituationen durch Rettungs-
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Studienverlauf
August bis Oktober

(10.08.–18.10.2022)
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(20.11.–04.12.2022)

qualitativer

Ansatz

quantitativer

Ansatz

Online-Befragung auf Basis

qualitativer Inhaltsanalyse

37 Items

n = 296 Teilnehmende aus

12 Bundesländern der BRD

deskriptive Auswertung

semistrukturierte

Leitfadeninterviews

7 Fragen: Art und

Umfang des Foto-

grafieverhaltens

n = 14 Expert*innen

qualitative

Inhaltsanalyse

▶Abb. 2 Komponenten und zeitlicher Verlauf der Mixed-Methods-Erhebung.
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kräfte zu erfassen. Im Anschluss wurden Interviewregeln
besprochen und die Anonymität zugesichert. Alle Ex-
pert*innen stimmten der Audioaufnahme, der Transkrip-
tion und Verwendung der anonymisierten Daten zu For-
schungszwecken zu. Im Schnitt dauerte ein Interview
17min. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse konnten die
Antworten der Expert*innen untereinander verglichen
werden. Im Anschluss wurden die Interviewdaten grup-
penspezifisch geclustert und Kategorien gebildet. Auf die-
sen Kategorien basierte die angeschlossene quantitative
Online-Erhebung.

Quantitative Erhebung: Online-Fragebogen
Die quantitative Erhebung wurde im Zeitraum
20.11.2022 bis 04.12.2022 mittels Online-Fragebogen
auf Umfrageonline.com durchgeführt (s. ▶Abb. 2). Ziel-
gruppe waren Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen
Feuerwehr sowie der Regelrettungsdienste. Für diese Be-
fragung wurden 37 Items aus den gebildeten Kategorien
der qualitativen Interviewerhebung abgeleitet. Die Bear-
beitungszeit des Online-Fragebogens dauerte im Schnitt
07:36min.

Insgesamt nahmen 296 Personen in 12 Bundesländern an
der Befragung teil. Die Teilnehmenden vertraten in Einzel-
und Doppelfunktionen mit 159 Personen den Rettungs-
dienst sowie mit 68 Personen die Berufsfeuerwehren.
190 Personen vertraten die Freiwilligen Feuerwehren. Die
Teilnehmenden waren ähnlich wie in der Interviewstudie
zu 79,32% überwiegend männlich (weiblich 20% und di-
vers 0,68%) und im Durchschnitt 35,63 Jahre alt (Range
18–46 und älter). Personen, die nicht zur Zielgruppe zäh-
len, waren von der Teilnahme ausgeschlossen. Mittels
eines Zugangsodes konnte jede Person nur einmalig an
der Befragung teilnehmen.

Ergebnisse der Mixed-Methods-Studie

Im Folgenden werden zunächst die Kernergebnisse aus
den 14 Interviews dargestellt und anschließend durch die
deskriptive Analyse der Daten aus den Online-Fragebogen
ergänzt.

Qualitative Erhebung: Kernergebnisse
der qualitativen Inhaltsanalyse
Die wesentlichen Ergebnisse der qualitativen Inhaltsana-
lyse aus den Interviews werden im Folgenden dargestellt.

ÜBERSICHT

Hauptergebnisse der Interviewanalysen

▪ Alle 14 Interviewten (100%) geben an, dass Ret-
tungskräfte an Einsatzstellen und von Notfall-
situationen Bilder anfertigen. 12 davon (knapp
86%) berichten, selbst Bilder von Einsatzstellen
und Notfallsituationen anzufertigen.

▪ Diese Aufnahmen werden während der Alarm-
fahrt zum Einsatzort gefertigt, ebenso an Ein-
satzstellen. Auch während der Nacharbeiten vor
Ort und abschließend bei der Rückfahrt zum
Standort der Rettungskräfte entstehen Bilder.

▪ Rettungskräfte fertigen Bildmaterial zu dienst-
lichen Verwendungszwecken wie zur Dokumen-
tation für das spätere Berichtswesen an. Zusätz-
lich entstehen Bilder für die Aus- und Fortbil-
dung und die Sicherstellung von getätigten
Maßnahmen, um diese im späteren Verlauf
belegen zu können.

▪ Zu den Motiven für das Anfertigen von Fotogra-
fien werden eine starke Identifikation mit dem
Einsatzdienst, Stolz auf die eigene Tätigkeit,
Faszination für den eigenen Beruf oder das Fest-
halten der eingewirkten Energie bzw. seltener
Einsatzstellen genannt. Ein späteres Teilen der
Erinnerungen mit Kolleg*innen – auch zur
Selbstdarstellung – wird ebenfalls als Beweg-
grund berichtet.

▪ Einsatzkräfte fertigen meist das Bildmaterial mit
ihren eigenen Mobiltelefonen an.

▪ Einsatzkräfte zeigen und teilen Fotografien nicht
nur innerhalb der eigenen Community, sondern
zeigen und teilen diese ebenso auch außerhalb
u.a. über soziale Medien.

▪ Einsatzkräfte empfinden ihr eigenes Fotografie-
verhalten als eher legitim im Vergleich zu Pas-
sant*innen, die ebenfalls Bildmaterial an Einsatz-
stellen anfertigen.

In welchem Umfang werden von Einsatzkräften
Fotografien an Einsatzstellen angefertigt?

Alle 14 befragten Expert*innen aus Rettungsdienst, Frei-
williger und Berufsfeuerwehr gaben an, dass Rettungs-
kräfte selbst Bildmaterial an Einsatzstellen anfertigen.
12 der befragten Rettungskräfte (dies entspricht knapp
86%) berichten, selbst eigenes Bildmaterial von Einsatz-
stellen und Notfallsituationen anzufertigen.
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In welchen Phasen des Einsatzes findet
dieses Fotografieverhalten statt?

Auf die Frage, wann diese Fotografien im Einsatzverlauf
entstehen, unterteilten die 14 Expert*innen den Einsatz-
ablauf zunächst in Phasen:
▪ während der Alarmfahrt,
▪ an der Einsatzstelle,
▪ während der Nacharbeiten (Aufräumarbeiten oder Ein-

satzphase ohne dringliche Aufgaben),
▪ während der Rückfahrt zum Standort.

Bildmaterial wird laut der Aussagen der Interviewten in all
diesen Phasen der Einsätze angefertigt. Entsprechende
Auszüge dieser Interviews finden sich in der folgenden
Infobox.

O-TÖNE

O-Ton 1

„Bei meinem jetzigen Arbeitgeber fährt man nicht
so oft raus, und da siehtman schon im [WhatsApp-]
Status […] der Kollegen, wie oft dort gepostet wird,
wenn sie denn rausfahren, und […] sich darüber
freuen und Fotos machen.“

O-Ton 2

„Alarmfahrt ist natürlich immer ein Highlight, wenn
man morgens mal filmen kann oder so, wenn man
dann durch [Ortsname entfernt] fährt.“

O-Ton 3

„[Man] hat dann vielleicht einen Moment schon
mal Zeit, kurz ein Foto zu machen: oh, Rauch aus
Fenster, cool oder interessant. Klack, Foto. Meis-
tens, so habe ich es eigentlich erwartet, äh nicht
erwartet, sondern erfahren, es ist dann so, dass das
Handy aber auch meistens schnell wieder in der
Tasche landet.“

In manchen Fällen werden an der Einsatzstelle zusätzliche
Risiken für die Erstellung von Fotografien eingegangen,
was mit der bereits genannten Rolle, die Sensation See-
king im Rettungsdienst spielt, erklärt werden kann. Bis-
weilen werden bewusst die Rettungsarbeiten unter-
brochen, um Bilder anzufertigen, wie das Beispiel aus der
folgenden Infobox verdeutlicht.

O-TÖNE

Inkaufnahme von Risiken für Fotografien

O-Ton 4

„Letzten Dienst ist ein Kollege extra auf das Dach
von unserem HLF geklettert, um ein Foto von den
Rettungsarbeiten einer Person zu machen, die
schwer eingeklemmt war.“

O-Ton 5

„Wir standen an der Rauchgrenze bereit und war-
teten eigentlich auf den ehrenamtlichen Trupp,
der da schon drin war, der gearbeitet hat. Und der
Kollege, als dann mehr Rauch plötzlich aus der Tür
rausdrückte, sagte ‚Oh wie cool, wie cool ist das
denn bitte‘, zog seine Handschuhe aus, wo er ei-
gentlich hätte in Bereitstellung sein soll. Hat sein
Handy aus seinem Hupf rausgeholt und hat erst
mal ein Foto von der qualmenden Tür gemacht. Hat
seinen Kopf da reingesteckt, eben nochmal ein paar
Fotos gemacht, kam wieder da heraus.“

TAKE HOME MESSAGE

Fotografien werden durch Rettungskräfte in allen
Phasen vom Einsatzbeginn bis einschließlich der
Rückfahrt zu den Standorten angefertigt. Um diese
Bilder aufzunehmen, werden zeitweilig Risiken ein-
gegangen.

Welche Motive liegen dem Fotografieverhalten
zugrunde?

Wie die qualitative Inhaltsanalyse ergibt, sind neben
dienstlichen Aspekten auch persönliche Motive relevant.
Aus den Interviews geht hervor, dass Einsatzkräfte Foto-
grafien von Einsatzstellen und Notfallsituationen anfer-
tigen, weil sie sich mit ihrem Beruf oder Dienstverhältnis
stark identifizieren und dies auf diesem Wege präsentie-
ren können. Die folgende Infobox enthält Ausschnitte aus
den Interviews, die dies illustrieren.

Die Expert*innen erläuterten hierbei, dass die Darstellung
der im Einsatz zu bewältigenden Herausforderungen ge-
genüber Außenstehendem, der empfundene Stolz über
die besondere Funktion und die Tätigkeit zum Erstellen
von Fotografien motivieren. Zusätzlich wird auch eine
Form der Selbstdarstellung durch das Zeigen drastischer
Szenen beschrieben (vgl. O-Ton 7).
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O-TÖNE

Außerdienstliche Motive für das Anfertigen

von Bildmaterial

O-Ton 6

„[Man möchte sich] vielleicht auch einbringen in
Gespräche. Man möchte sich unterhalten über ei-
nen Einsatz, man möchte ja vielleicht auch einfach,
keine Ahnung, einen auf dicke Hose machen: ‚Ich
habe das schon hinter mir. Guck mal hier – Wow!‘.“

O-Ton 7

„Sind wir mal ganz ehrlich, einfach Sensationsgeil-
heit, ne? Sagen im Freundeskreis nach dem fünften
Bier ‚Hey, schau mal hier, ich habe ein Foto ge-
macht von dem Menschen, der zugeschissen war,
von oben bis unten‘ oder Ähnliches.“

Neben diesen Motiven fertigen Rettungskräfte zusätzlich
Bildmaterial zur Erinnerung an bestimmte bewältigte Ein-
satzlagen an, wie ein Interviewpartner es formuliert:
„Möglicherweise geht es tatsächlich darum, eine Art
Sammlung für den eigenen Kopf herzustellen.“

Zu welchen Verwendungszwecken
wird das Bildmaterial angefertigt?

Die befragten 14 Expert*innen beschrieben diverse ge-
meinsame und zielgruppenspezifische Verwendungszwe-
cke. Dazu zählen die Erstellung von Fotografien an Ein-
satzstellen für die Dokumentation (für das spätere Be-
richtswesen), für die Aus- und Fortbildung sowie für das
Festhalten von Lageerkundungsergebnissen. Zu den au-
ßerdienstlichen Verwendungszwecken äußerten die Ex-
pert*innen den Austausch in der Community als auch
eine allgemeine Netzwerkpflege. Zusätzlich wird das An-
fertigen von Fotografien zum Festhalten seltener oder be-
sonderer Situationen zielgruppenübergreifend genannt.

Als spezifisches Ergebnis aus den Reihen der Freiwilligen
Feuerwehr wird die eigene Pressearbeit als ein wesent-
licher Verwendungszweck genannt (vgl. O-Ton 8). Ret-
tungskräfte aus den Rettungsdiensten beschreiben das
Festhalten von Verletzungsmustern und Fotografieren zur
Qualitätssicherung (vgl. O-Ton 9).

O-TÖNE

Dienstliche Verwendung von Bildmaterial

O-Ton 8

„Dass man dann zum Beispiel die gemachten Fotos
dazu nutzt, um das Dorf, die Stadt zu informieren,
was passiert ist. Die […] haben Interesse daran,
was passiert ist, und sehen gern die Bilder dazu.
Das ist halt auch ein großer Teil, dass die Bilder […]
gemacht werden und dann der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden, Zeitungen, […] Social Media etc.,
wo die dann auch zum Vorschein kommen. Also ist
auch ein großer Teil Social Media, wo die Bilder
dann letztendlich landen.“

O-Ton 9

„Klar, den Externen, die nicht vor Ort waren, die Si-
tuation zu verbildlichen, damit die vielleicht wissen,
wie der Unfallhergang war, oder leichter verstehen
können, wie man den Patienten jetzt rausschneiden
musste. Was das für ein Kraftakt war. Und um halt
auch das Unfallschema besser darzustellen.“

Das Ablichten der eingewirkten Energie von Schadens-
ereignissen sowie die Absicherung des eigenen Teams
mittels Fotografien für schwierige Übergabesituationen in
den Zielkliniken wurden ebenfalls als wichtige Verwen-
dungszwecke von den interviewten Einsatzkräften des
Rettungsdienstes benannt.

TAKE HOME MESSAGE

Einsatzkräfte fertigen Fotografien zu unterschied-
lichen Zwecken an. Neben dienstlichen Beweg-
gründen bestehen private, z.B. die Identifikation
mit dem Einsatzdienst, empfundener Stolz sowie
Selbstdarstellung.

Welche Geräte werden zur Erstellung
von Bildmaterial verwendet?

Die befragten Einsatzkräfte nannten 4 unterschiedliche
Endgeräte zum Anfertigen von Fotografien in Abhängig-
keit der Ausstattung durch den eigenen Arbeitgeber. Die-
se sind Diensthandys oder -tablets, die zumeist auf den
Rettungswagen zur Verfügung stehen. Notarzteinsatz-
fahrzeuge sowie Einsatzleitfahrzeuge der Feuerwehr ver-
fügen oftmals über Digitalkameras. Alle 14 Befragten be-
richteten, dass meist nicht eines der dienstlich vorgehal-
tenen Mittel, sondern das private Mobiltelefon Verwen-
dung findet, da es schnell und einfach zugänglich ist (s.o.,
O-Ton 3). Wie die rettungsdienstliche Realität aussieht, il-
lustriert der Auszug aus einem weiteren Interview: „Also
in meiner jetzigen Behörde ist es offiziell verboten, die
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Privathandys mitzunehmen bei Einsätzen. Natürlich ma-
chen es trotzdem alle.“

Wie wird der Umgang mit dem Bildmaterial
wahrgenommen?

Aus den 14 Interviews lässt sich nachvollziehen, was mit
diesem Bildmaterial geschieht (s. folgende Infobox). Fotos
und Videos werden untereinander, aber auch außerhalb
der eigenen Community gezeigt und geteilt. Einsatzkräfte
kommunizieren teilweise mit diesen Bildern über ihre Ein-
satzstellengrenzen hinaus, z.B. mit Familienangehörigen.
Laut den Interviewten werden die anfertigten Fotografien
zudem in den Statusmeldungen und auf Social-Media-Ka-
nälen gezeigt. Ergänzend berichten die Expert*innen,
dass nicht immer klar nachvollziehbar ist, ob das betref-
fende Bildmaterial von den privaten Smartphones ge-
löscht wird.

O-TÖNE

Kommunikation mit Bildern über die

Community der Einsatzkräfte hinaus

O-Ton 10

„Also ich kann aus eigenem Bericht sagen, meine
Frau ist Krankenschwester und Wundexpertin und
da habe ich mal von einem Patienten die Füße foto-
grafiert, weil die echt richtig krass ausgesehen
haben. Aber ich habe ihn um Erlaubnis gefragt;
hab’ ihm das erklärt, meinte, ich will das meiner
Frau zeigen.“

Teilen des Feuerwehrlebens

O-Ton 11

„Ja, manchmal schickt man ja untereinander ‚hier,
ich bin jetzt im Einsatz‘, und viele machen davon
ihre Insta-Seiten und da posten die halt, ‚hier, ich
bin im Feuer‘, oder ‚ich war heute mal wieder für
die Feuerwehr unterwegs‘. Die wollen dann einfach
ihr Leben teilen und dann haben die einfach so
einen persönlichen Blog, und dann teilen sie auch
ihr ganzes Leben da, auch dieses Feuerwehrleben.“

Merke
Einsatzkräfte fertigen Bildmaterial von Einsatzstellen
und Notfallsituationen an, das untereinander sowie
außerhalb der Community geteilt und gezeigt wird.

Als wie legitim wird die Erstellung von Bildmaterial
an Einsatzstellen wahrgenommen?

Insgesamt beschreiben die Interviewten, dass sie das
Fotografieren der Einsatzkräfte eher als legitim wahr-
nehmen, als wenn Passant*innen Bildmaterial an Einsatz-
stellen anfertigen. Grundsätzlich sind Einsatzkräfte auf
unterschiedliche Weise zum Umgang mit Fotografien ge-

schult. In den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr lassen
sich Funktionen wie Pressesprecher finden, die gezielt
ausgebildet sind und gezielt für die Berichterstattung ein-
gesetzt werden. Vereinzelt beschrieben die Interviewten,
auf Datenschutz und rechtliche Aspekte der Fotografien
hingewiesen worden zu sein und vor dem Anfertigen von
Bildmaterial zu reflektieren, wie in der folgenden Infobox
dargestellt wird.

O-TÖNE

Kritische Selbstreflexion bei der Anfertigung

von Bildmaterial

O-Ton 12

„Ist das jetzt rechtlich in Ordnung, was ich da ma-
che? Das wird eher von den Führungskräften so
weit wahrgenommen, die entsprechend die Aus-
bildung […] haben.“

Berufsgruppenzugehörigkeit erlaubt

das Fotografieren

O-Ton 13

„Wenn ein Feuerwehrmann oder eine aus dem Ret-
tungsdienst dort ein Bild macht, ist das nach außen
hin immer die Wirkung da. Die glauben dann, man
braucht das für später, das ist eine Dokumentati-
onsart, deshalb wird sowas auch [von der] Polizei
nie infrage gestellt. Die machen ja auch Bilder.“

Wahrnehmung als unproblematische Handlung

O-Ton 14

„Die machen sich da keine Gedanken zu. Also ich
nehme das auf jeden Fall in den meisten Fällen,
wenn ich es gesehen habe, als nicht kritisch wahr.
Im Gegenteil, sie finden das in Ordnung. Sie
machen das, ohne zu zögern.“

Zweifel an Einverständnis der betroffenen Person

O-Ton 15

„Es gibt eine Situation, da hat sich ein Patient in
einer Munitionsfabrik irgendwie die Hand in so
einer Walze verklemmt und die Haut ist einmal ein
bisschen wie so ein Handschuh abgezogen worden.
Und da gibt es Fotos von dieser Hand. […] der
Patient [ist] dann natürlich sediert worden […]
aber es gibt Bilder von dieser Hand, und ich glaube
nicht, dass er gefragt wurde.“

Zuweilen geht aus den Interviews Skepsis hervor, ob die
entstandenen Bilder wirklich rechtmäßig sind und der ju-
ristisch vorgegebene Schutz von Persönlichkeitsrechten
beachtet wird (s. O-Ton 15).
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Als legitim werden im Kontrast dazu Fotos wahrgenom-
men, die klar zu dienstlichen Zwecken aufgenommen
werden. Dies stellen Ausschnitte aus Interviews dar, die in
der folgenden Infobox zusammengestellt sind. Rettungs-
dienstmitarbeitende beschreiben zudem ihre Sonderstel-
lung als Einsatzkräfte.

O-TÖNE

Unterscheidung der Legitimität von Bildmaterial

O-Ton 16

„Ich würde sagen, im Rahmen von Qualitätssiche-
rung und Ausbildung ist es definitiv legitim, voraus-
gesetzt, der Patient stimmt dem zu. Wenn es nur
darum geht, um, sagen wir mal als Beispiel, ver-
wahrloste Wohnungen oder desolate Zustände zu
fotografieren – da ist es vielleicht schon fraglich,
ob das denn Not tut, ob das sinnvoll ist und ob das
legitim ist, ja.“

Wahrgenommene Befugnis durch professionelle

Beteiligung am Geschehen

O-Ton 17

„Ich würde schon sagen, dass die Kameraden das
entsprechend so wahrnehmen nach dem Motto
‚Ich bin ja Beteiligter dieses Geschehens, sodass ich
[mein Handy] dann auch [...] so nutzen [...] darf‘.“

Zweifel an Notwendigkeit drastischer Bilder

O-Ton 18

„Letztens erst kam ein Kollege an und zeigte mir
ein Bild, wie jemand sich mit einer Schrotflinte […]
in suizidaler Absicht umgebracht hat. Ob so was
sein muss und ob man so was für Bildungszwecke
erklären kann, dass man davon Fotos macht …?
Halte ich für sehr fraglich.“

Die Wirkung, die durch das Tragen einer Uniform oder
Einsatzkleidung erzeugt werden kann, wird z.B. durch
den Eindruck eines Interviewpartners deutlich, „dass […]
das Kostüm als Fachkraft in der Situation so ein bisschen
das Ganze legitimiert“. Aber auch Bedenken hinsichtlich
der Legitimität werden anschaulich beschrieben, wie bei-
spielsweise die O-Töne 16 und 18 zeigen.

Quantitative Erhebung:
Kernergebnisse der deskriptiven
Auswertung der Online-Fragebogen
Nachfolgend werden die Kernergebisse der Online-Er-
hebung dargestellt.

ÜBERSICHT

Ergebnisse aus der Fragebogenerhebung

▪ Gut 77% der befragten Rettungsfachkräfte
fertigen Bildmaterial von Einsatzstellen an.

▪ Fotografieverhalten findet von der Alarmfahrt
(knapp 52%) über die Arbeit an der Einsatzstelle
(rund 75%) ebenso wie zu den Nacharbeiten
(knapp 77%) und während der Rückfahrt zum
jeweiligen Standort (rund 36%) statt.

▪ Die meistgenannten dienstlichen Gründe zur Er-
stellung von Bildmaterial sind die Dokumenta-
tion für das spätere Berichtswesen, die Verwen-
dung in Aus- und Fortbildungen sowie die Nach-
vollziehbarkeit der eingewirkten Energie.

▪ Einsatzkräfte fotografieren an Einsatzorten, da
sie sich stark mit der rettungsdienstlichen Arbeit
identifizieren, aus Faszination und zum Fest-
halten eigener Erlebnisse.

▪ Die Befragten nutzen für Fotos an Einsatzstellen
ihr privates Smartphone am häufigsten (knapp
72%), weit seltener dienstliche Geräte wie Digi-
talkamera, Diensttelefon oder Diensttablet.

▪ Gut 74% der Rettungsfachkräfte zeigen und
50% teilen ihre Fotografien untereinander;
gut 32% tun dies darüber hinaus auch außerhalb
ihrer Community.

▪ Von rund 66% der Einsatzkräfte wird es als eher
legitim empfunden, wenn sie selbst an Einsatz-
orten Fotografien anfertigen, als wenn Pas-
sant*innen dies tun.

In welchem Umfang werden von Einsatzkräften
Fotografien an Einsatzstellen angefertigt?

Die Teilnehmenden konnten sich in der Online-Befragung
dazu äußern, ob sie selbst bereits Fotografien an Einsatz-
stellen angefertigt haben. Von den teilnehmenden Ein-
satzkräften haben 77,27% bereits selbst Bildmaterial an
Einsatzstellen angefertigt. 95,1% haben bereits beobach-
tet, wie Kolleg*innen oder Kamerad*innen Bilder anfer-
tigen (▶Abb. 3).

In welchen Phasen des Einsatzes findet
dieses Fotografieverhalten statt?

Wie bereits den Interviews entnommen werden konnte,
fertigen Rettungsfachkräfte in verschiedenen Phasen der
Einsätze Fotografien an. Die Resultate der Online-Erhe-
bung belegen, dass die meisten Fotografien mit 76,68%
während der Nachbereitung an der Einsatzstelle stattfin-
den, dicht gefolgt von den Fotografien an der Einsatzstel-
le (während der Rettungs- oder Einsatztätigkeiten:
74,91%). Bildmaterial, das während der Alarmfahrt zum
Einsatzort entsteht, wird von 51,94% häufiger genannt
als Fotografien, die auf der Rückfahrt zum Standort ange-
fertigt werden (36,04%, s. ▶Abb. 4; Mehrfachnennungen
waren möglich).
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Welche Motive liegen dem Fotografieverhalten
zugrunde?

Die teilnehmenden Rettungskräfte konnten sich bei der
Online-Befragung zu den Motiven in mehreren Fragen
äußern, die auf den Aussagen der Einsatzkräfte aus den
Interviews basierten. 77,97% stimmten der Aussage zu,
dass Rettungskräfte an Einsatzorten Bilder aus Faszination
anfertigen (basierend auf n = 286); ebenso stimmten
66,78% der Aussage zu, dass Einsatzkräfte sich über die
erlebten Einsätze identifizieren und Bilder aus Stolz anfer-
tigen. Weiter gaben 91,25% der Befragten (basierend auf
n = 261) zustimmend an, dass Einsatzkräfte seltene, be-
sonders große Ereignisse, in denen starke Kräfte einge-
wirkt haben, fotografieren. 67,02% (basierend auf
n = 285) gaben der Aussage ihre Zustimmung, dass Ein-
satzkräfte ihre Fotografien in der eigenen Berufsgruppe
zeigen, um Erlebtes darzustellen (s. ▶Abb. 5).

Zu welchen Verwendungszwecken
wird das Bildmaterial angefertigt?

Der Online-Befragung nach fertigen Rettungskräfte mit
81,07% vornehmlich Fotografien zur Dokumentation für
spätere Einsatzberichte sowie für die Aus- und Fortbil-
dung (75,71%) an. Des Weiteren zeigte sich, dass Ret-
tungskräfte mit Fotografien von Einsatzstellen und Not-
fallsituationen eingewirkte Kräfte festhalten, um diese
später nachvollziehen zu können (58,57%). Weitere Ver-
wendungszwecke sind die Dokumentation von getätigten
Maßnahmen für eine Übergabe in der Zielklinik (36,79%)
oder auch das Festhalten eines seltenen Bildes oder einer
seltenen Einsatzsituation für sich selbst (knapp 44%) oder
um diese im Nachhinein mit jemanden zu teilen oder aus-
zutauschen, wie gut 38% bestätigten. Seltener genannt
wurde der Zweck, zur Absicherung des eigenen Teams
hinsichtlich der getätigten Maßnahmen zu fotografieren
(18,21%). ▶ Tab. 1 enthält eine Gesamtdarstellung der
genannten Verwendungszwecke.

▶Tab. 1 Verwendungszwecke von Einsatzstellenfotografien.

Verwendungszwecke Anzahl Prozent

zur Dokumentation für spätere Einsatzberichte 227 81,07%

um gewirkte Kräfte an einer Einsatzstelle festzuhalten 164 58,57%

um diese für die Aus- und Fortbildung zu verwenden 212 75,71%

für die Sicherstellung von durchgeführten Maßnahmen für eine Übergabe in einer Zielklinik 103 36,79%

zur Absicherung des eigenen Teams im Fall von Komplikationen bei der Übergabe in der Notaufnahme  51 18,21%

um ein seltenes Bild oder eine Situation für sich als Erinnerung festzuhalten 122 43,57%

um eine seltene oder besondere Situation später mit jemandem zu teilen oder auszutauschen 107 38,21%
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▶Abb. 3 Vergleich des Umfangs von selbst erstellten versus bei anderen
beobachteten Fotografien.
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▶Abb. 4 Fotografieverhalten nach Einsatzphasen.
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Welche Geräte werden zur Erstellung
von Bildmaterial verwendet?

Die in den 14 Interviews genannten Endgeräte, die zum
Anfertigen von Bildmaterial Verwendung finden, wurden
ebenfalls in der quantitativen Befragung abgefragt. Das
von 71,58% der Befragten am meisten verwendete End-
gerät zum Anfertigen von Bildmaterial ist (analog zu den
Angaben der Interviewten) das eigene Mobiltelefon
(▶Abb. 6).

97,29% (basierend auf n = 285) haben nahezu immer
oder häufig Zugriff auf das private Mobiltelefon an Ein-
satzstellen (s. ▶ Tab. 2).

▶Tab. 2 Zugriff auf das private Mobiltelefon. Wie häufig
hast Du Zugriff auf Dein privates Mobiltelefon an Einsatz-
stellen? (n = 285).

Antwortmöglichkeiten Anzahl (n) Anteil (%)

nahezu immer und häufig 277 97,29

gelegentlich und nie 8 2,81

Wie wird der Umgang mit dem Bildmaterial
wahrgenommen?

In den Auswertungen der Interviews wurde erkennbar,
dass Bildmaterial einerseits untereinander, aber auch au-
ßerhalb der eigenen Community gezeigt wird. In der ent-
sprechenden Frage der Online-Erhebung gaben 211 der
hierzu Antwort gebenden 286 Einsatzkräfte mit 73,78%
an, bereits untereinander Fotografien gezeigt zu haben.
95,45% bestätigten, dass sie Gleiches bei Kolleginnen und
Kollegen bereits beobachtet haben. 42,46% gaben an,
dass sie Bildmaterial von Einsatzstellen und Notfallsitua-
tionen außerhalb der Community gezeigt haben. 74,04%
stimmten der Aussage zu, bereits erlebt zu haben, dass
dieses Material Dritten gezeigt worden ist. ▶Abb. 7 ver-
deutlicht dieses Ergebnis.

49,65% geben an, selbst schon Fotografien im Kollegin-
nen- und Kollegenkreis über die sozialen Medien geteilt
zu haben. 77,62% der Befragten geben an, bereits beob-
achtet zu haben, wie Kolleg*innen Fotografien von Ein-
satzstellen oder Notfallsituationen über die sozialen Me-
dien teilen. 32,16% der Rettungskräfte machen ihre Ein-
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▶Abb. 5 Motive zur Erstellung von Bildmaterial.
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satzstellenfotografien selbst Dritten über soziale Medien
zugänglich, 71,93% geben an, dies bereits bei Kolleg*in-
nen und Kamerad*innen beobachtet zu haben
(s.▶Abb. 8).

Als wie legitim wird die Erstellung von Bildmaterial
an Einsatzstellen wahrgenommen?

66,32% der Rettungskräfte sind der Ansicht, dass das An-
fertigen und Teilen von Fotografien im Vergleich zu jenem
von Passant*innen als legitimer empfunden wird. 17,89%
der befragten Einsatzkräfte widersprachen hier, und mit

15,79% nicht erheblich weniger enthielten sich ihrer Mei-
nung.

TAKE HOME MESSAGE

Einsatzkräfte nehmen ihr eigenes Fotografiever-
halten an Einsatzstellen als eher legitim wahr im
Gegensatz zum gleichen Verhalten von Passant*in-
nen.

Wengenroth D et al. Zwischen Blaulicht, Blitzlicht ... Notfallmedizin up2date 2023; 18: 253–273 | © 2023. Thieme. All rights reserved. 267

Hast Du schon mal

Bilder von Einsatzstellen

außerhalb Deines Berufs-

feldes gezeigt?

Hast Du schon mal beob-

achtet, dass Kolleg*innen

Bilder von Einsatzstellen

außerhalb Deines Berufs-

feldes gezeigt haben?

Hast Du schon mal beob-

achtet, dass Kolleg*innen

Bilder von Einsatzstellen

gezeigt haben?

Hast Du schon mal

angefertigte Bilder im

Kollegium gezeigt?

300

250

200

150

100

50

0

A
n

z
a

h
l

d
e

r
B

e
fr

a
g

te
n

nein

ja

▶Abb. 7 Zeigen von an Einsatzstellen gefertigten Fotografien.
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▶Abb. 8 Zeigen von an Einsatzstellen gefertigten Fotografien in den sozialen Medien.
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Diskussion

Insgesamt konnten durch diese Studie neue Erkenntnisse
zur eingangs formulierten Frage gewonnen werden: In
welchem Umfang und zu welchen Zwecken werden durch
qualifizierte Rettungskräfte Fotografien an Einsatzstellen
angefertigt?

Sowohl aus den Daten aus der Interviewstudie mit 14 Ein-
satzkräfte aus Rettungsdienst, Freiwilliger und Berufs-
feuerwehr als auch aus den 296 vorliegenden Datensät-
zen aus der Online-Erhebung geht eindeutig hervor: Ret-
tende fertigen mehrheitlich Fotografien an Einsatzstellen
an. In allen Phasen des Einsatzes – während der Alarm-
fahrt, an der Einsatzstelle, während der Nacharbeiten und
während der Rückfahrt zum Standort – wird Bildmaterial
erstellt. Überwiegend wird das eigene Mobiltelefon hier-
für verwendet – selbst dann, wenn das teilweise untersagt
ist. Das eingangs beschriebene Fallbeispiel ist also keines-
wegs unrealistisch.

Die interviewten Personen stellten klar, dass Fotografien
teils zum dienstlichen, teils zum privaten Gebrauch ge-
dacht sind. Zusätzlich beschreiben die interviewten Per-
sonen, dass erstelltes Bildmaterial im Austausch in ihrer
Community und darüber hinaus via Social-Media-Kanäle
verwendet wird. In der Online-Erhebung wurden diese
Aussagen durch eine größere und repräsentativere Stich-
probe bestätigt. Dienstliche Fotografien werden für die
Aus- und Fortbildung sowie zu Dokumentationszwecken
angefertigt. Zusätzlich werden sie für die Absicherung
des eigenen Teams hinsichtlich ihrer durchgeführten
Maßnahmen oder für eine verbesserte Übergabe in den
Notaufnahmen der Kliniken genutzt. Auch sind erstellte
Bilder von bewältigten Herausforderungen mit Stolz ver-
bunden. Eine starke Identifikation mit dem Beruf und he-
rausfordernden Aufgaben wird über Bildmaterial reprä-
sentiert. Nach Einschätzung der Expert*innen kann sol-
ches Bildmaterial auch der Selbstdarstellung dienen.

Merke
Zur Erstellung von Bildmaterial motivieren Faszination
(ca. 78%) sowie Stolz (ca. 67%). Rund 91% möchten
damit seltene, sehr große Ereignisse oder die Wirkung
starker Kräfte dokumentieren. 67% wollen so Erlebnisse
in der eigenen Berufsgruppe zeigen.

Trotz der Erhebung zu einem Tabuthema, zu welchem es
bislang keinerlei Forschung gab, zeigte die Auswertung
der Transkripte, dass die Teilnehmenden in den 14 Inter-
views offen und authentisch geantwortet haben, wie aus
den hier präsentierten Interviewausschnitten entnommen
werden kann. Wenngleich starke Tendenzen zum sozial
erwünschten Antwortverhalten erwartbar sind, berichten
Einsatzkräfte mit klaren Worten über Motive wie Selbst-
darstellung während rettungsdienstlicher Arbeiten, Iden-
tifikation mit der Einsatzarbeit, die Dokumentation der

eingewirkten Energie oder den Wunsch, spektakuläre Bil-
der festzuhalten und später davon zu berichten.

Einer zusätzlichen Frage in der quantitativen Erhebung zu-
folge sind knapp 79% der Teilnehmenden Richtlinien bzw.
Handlungsanweisungen im Umgang mit Fotografien an
Einsatzstellen bekannt. Gerade aus den Interviews geht
jedoch hervor: Ein kohärentes Rechtsverständnis im Um-
gang mit Fotografien ist auch unter Einsatzkräften nicht
immer hinreichend ausgeprägt. Auch bleibt ungeklärt,
was tatsächlich mit erstellten Fotografien passiert. Dies ist
datenschutzrechtlich sicher kein unerhebliches Problem.

In der Fragebogenerhebung wünschen über 75% der Teil-
nehmenden weitere fachspezifische Aus- und Weiterbil-
dungen zu diesem Thema. Andererseits ist festzuhalten,
dass 66,3% der Einsatzkräfte eigenes Fotografieverhalten
an Einsatzstellen als eher legitim wahrnehmen, wenn sie
dies mit jenem von Passant*innen vergleichen. Zugleich
bemängelt ein Interviewpartner explizit „die rechtliche
Auffassung der Kollegen. Was sie dort alles rechtlich, eige-
ne Bilder, Ethik usw., was sie da alles verletzen. Dieses Ver-
ständnis ist überhaupt nicht da.“

Merke
Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch: 33,7%
der befragten Rettungsfachkräfte haben Zweifel, ob ihr
Handeln wirklich bezogen auf die Legitimität anders zu
bewerten ist als jenes von Passant*innen.

Limitationen

Diese Daten werfen erstmalig Licht auf das bislang unbe-
forschte Feld von Bildmaterial, das an Einsatzstellen von
Rettungsfachkräften selbst angefertigt wird. Natürlich
weist dieser Mixed-Methods-Ansatz Limitationen auf. Die
14 interviewten Personen wurden in einem Face-to-Face-
Setting befragt. Die schon erwähnte soziale Erwünsch-
theit kann dazu führen, dass Befragte z.B. seltener ange-
ben, an Einsatzstellen Bilder angefertigt zu haben, als es
tatsächlich der Fall ist. Diese soziale Erwünschtheit bei Er-
hebungen zu einem tabuisierten Thema zeigt sich eben-
falls in der quantitativen Analyse: Ein Hinweis darauf sind
die abweichenden Werte in den Fragen nach
▪ eigenem Fotografieverhalten (gut 77%) und
▪ Fotografieverhalten, das im Team beobachtet wird

(gut 95%; s.o.).

Auch werden Beweggründe zur Anfertigung von Bild-
material an Einsatzorten möglicherweise weniger ehrlich
beschrieben, als es in einem unpersönlicheren Setting der
Fall wäre.

Des Weiteren wurden die interviewten Personen mittels
einer Gelegenheitsstichprobe rekrutiert. Wie in qualitati-
ven Studien üblich, kann diese Stichprobe nicht als reprä-
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sentativ gelten, wenngleich hier wertvolle Einblicke durch
die rettungsdienstlichen Expertinnen und Experten mög-
lich sind. Die gewonnenen qualitativen Einblicke wurden
jedoch im zweiten Schritt quantitativ in einem wesentlich
größeren Umfang mittels einer Online-Fragebogen-Erhe-
bung (n = 296) abgefragt.

Während die Erkenntnisse aus den Interviews noch auf
subjektiven Schilderungen von 14 Expert*innen beruhten,
kann die quantitative Erhebung die Hauptaussagen aus
den Interviews replizieren. Beide Stichproben waren hin-
sichtlich Alters- und Geschlechterverteilung vergleichbar.
Dass Rettungsfachkräfte Bildmaterial zu dienstlichen, aber
auch zu privaten Zwecken erstellen, kann trotz der Limita-
tionen insofern bestätigt werden.

Fazit

Wie kann dieses Ergebnis nun eingeordnet werden? Aus
einer mediengeschichtlichen Perspektive weist Agnes
Hoffmann (2022) darauf hin, dass das Zuschauen bei Aus-
nahmesituationen „nicht als Bedrohung von Gesellschaft“
aufzufassen ist, „sondern vielmehr als Ausdruck affektiver
Bindungen von Individuen an ihre Umwelt, die den öffent-
lichen Raum der bürgerlichen Gesellschaft genau wie den
digitalen Raum konstituieren – dynamisch und tenden-
ziell konflikthaft.“ [4] (S. 51). Diese affektiven Bindungen
können aus den vorliegenden Daten für die Seite der Ein-
satzkräfte tatsächlich empirisch abgeleitet werden (z.B.
Stolz, Faszination, Identifikation mit der eigenen Professi-
on). Ebenso zeigen sich besonders in den Interviewdaten
klar die potenziellen ethischen und rechtlichen Konflikte.

Merke
Die zugrunde liegenden, sehr unterschiedlichen Motive,
Einsatzgeschehen durch Bildmaterial festzuhalten,
gelten offenkundig berufsübergreifend für Profis aus
dem Rettungsdienst ebenso wie für rettungsdienstliche
Laien bzw. Umstehende und Zuschauende.

Die eingangs genannten menschlichen Motive prägen das
Handeln von Einsatzkräften ebenso wie jenes von Zivilper-
sonen. Diese Beweggründe stellen tatsächlich eine Condi-
tio humana dar, also genuin menschliches Verhalten. Eine
strikte Trennung zwischen „Rettenden“ versus „Gaffen-
den“ mit einer gleichzeitigen moralischen Auf- bzw. Ab-
wertung der jeweiligen Personengruppe scheint schon
aus theoretischen Überlegungen künstlich und zu verein-
facht. Zudem ist sie angesichts der hier dargestellten Ana-
lyse empirisch nicht haltbar. Konkret werden die tech-
nischen Möglichkeiten zur schnellen Erstellung von Bild-
material, die Smartphones bieten, an Unglücksorten ge-
nutzt – unabhängig davon, ob die Person eine Uniform
trägt (ein „Kostüm“, s.o.), ein „blaues Licht auf dem Dach
hat“ (Formulierung eines Interviewpartners), professionell
rettet oder nicht.

Anstelle erstaunter Empörung über das Fotografieverhal-
ten Einzelner sollte selbstkritisch reflektiert werden. Sei-
tens der Studienteilnehmenden ist dies bereits erkennbar.
Ein Interviewpartner empfindet es z.B. als „mehr als trau-
rig“, „dass das auch an einigen Dienststellen überhaupt
nicht kontrolliert und ein Riegel vorgeschoben wird“.

Merke
Eine wichtige Erkenntnis kann darin bestehen, dass –
zugespitzt formuliert – Rettungsfachkräfte keine
„besseren“ Menschen sind, fotografierende Zivilper-
sonen an Einsatzstellen aber auch keine „schlechteren“.

Auch die Tatsache, dass Rettungsfachkräfte natürlich
nicht „nur“ fotografieren, sondern aktiv helfen, ändert an
dieser grundsätzlichen Einschätzung nichts. Zwar kann
die Motivlage im Einzelnen sicherlich nochmals diskutiert
werden – Aufnahmen, die zu Schulungszwecken oder zur
Verbesserung der weiteren Behandlung eines Verletzten
im Krankenhaus angefertigt wurden, sind – vor allem in
juristischer Hinsicht – zweifellos anders zu beurteilen als
Aufnahmen, die aus anderen Gründen angefertigt wor-
den sind. Insgesamt unterscheiden sich die Handlungs-
motive für das Fotografieverhalten von Rettungsfach-
kräften und Zivilpersonen jedoch nicht.
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KERNAUSSAGEN

▪ Diese Studie untersucht erstmalig das Foto-
grafieverhalten von Rettungsfachkräften an Ein-
satzorten. 14 Expert*innen aus Rettungsdienst,
Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr mit im Durch-
schnitt 11 Jahren Einsatzdiensterfahrung berich-
ten, dass durch ihre Berufsgruppe selbst Bild-
material während aller Phasen der Einsätze er-
stellt wird.

▪ Eine quantitative Online-Erhebung unter aktiven
Rettungsdienstmitarbeitenden (n = 296) aus
12 Bundesländern bestätigt die Ergebnisse der
qualitativen Interviewstudie: 77,3% der Einsatz-
kräfte fertigen selbst Fotografien an, 95,1%
beobachten Fotografieverhalten im Kolleginnen-
und Kollegenkreis. Genutzt wird hierzu meist
das private Mobiltelefon (71,6%).

▪ Annähernd 79% der Einsatzkräfte sind rechtliche
Handlungsanweisungen im Umgang mit Foto-
grafien an Einsatzstellen bekannt. Knapp 76%
äußern jedoch, dass regelmäßige Aus- und Fort-
bildungen zum korrekten Umgang mit Foto-
grafien an Einsatzstellen stattfinden sollten.
Gut 66% der Rettenden nehmen ihr eigenes
Fotografieverhalten im Gegensatz zu dem von
Personen, die sich ohne rettungsdienstlichen
Hintergrund an Einsatzstellen aufhalten, als
legitim wahr.

▪ Daten aus Interviews und Fragebogen zeigen,
dass entstandenes Bildmaterial neben dienst-
lichen auch zu privaten Zwecken, u.a. in den so-
zialen Medien, genutzt wird. Diese Verwendung
wird von Rettenden teils selbst kritisch reflek-
tiert.

▪ Interviewte Personen äußern z.T. rechtliche
Bedenken zu selbst erlebten Fällen, in welchen
durch Rettungsfachkräfte angefertigtes Bild-
material an Einsatzorten nach § 201a StGB
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen verletzt.

▪ Die vorliegenden Ergebnisse können dazu bei-
tragen, die Erstellung von Bildmaterial als wie-
derholt vorkommende Handlung an Einsatz-
orten zu begreifen und die zugrunde liegenden
psychologischen Motive berufsübergreifend zu
verstehen.
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Frage 1
Zuschauendes Verhalten an Unglücksorten…

A ist grundsätzlich als Ausdruck zunehmender Verrohung zu
betrachten.

B ist ein völlig neues soziales Phänomen.
C weist auf das Vorliegen einer Verhaltensstörung hin.
D ist ein normales, menschliches Verhalten.
E sollte in jedem Fall juristisch sanktioniert werden.

Frage 2
Wie lautet die aus wissenschaftlicher Sicht korrekte Bezeichnung
für Personen, die Notfalleinsätze beobachten?

A Schaulustige
B Neugierige
C Gaffende
D zuschauende Personen
E dokumentarisch tätige Person

Frage 3
Was regelt der § 201a StGB?

A ein generelles Fotografierverbot an Einsatzstellen
B den Schutz des höchstpersönlichen Lebensbereichs bzw. der

Persönlichkeitsrechte Betroffener
C das Urheberrecht der Aufnahmen, die an Einsatzorten ent-

standen sind
D Verbot und Erlaubnis der Veröffentlichung von Fotografien,

die an Einsatzstellen entstanden sind
E die Nutzungsrechte von Aufnahmen, die an Einsatzorten

entstanden sind

Frage 4
Wodurch ist der aktuelle Forschungsstand zu Fotografieverhalten
an Notfallschauplätzen gekennzeichnet?

A Vorliegende empirische Studien belegen eindeutig eine dras-
tische Zunahme der „Gaffer-Problematik“.

B Empirische Studien zum zuschauenden Verhalten an
Unglücksorten fehlen weitgehend.

C Vorliegende empirische Studien zeigen, dass die Zuschauer-
mengen an Einsatzstellen in den letzten Jahren immer größer
geworden sind.

D Die Annahme, dass „Gaffer“ aus moralisch-ethisch frag-
würdigen Motiven handeln, ist eindeutig empirisch belegt.

E Zuschauendes Verhalten ist klar und eindeutig auf ein über-
steigertes Neugiermotiv in Verbindung mit einer gering aus-
geprägten Sozialkompetenz zurückzuführen.

Frage 5
Zum Fotografieverhalten von Einsatzkräften ist welche Aussage
korrekt?

A Während Zivilpersonen an Einsatzstellen nicht fotografieren
dürfen, ist Einsatzkräften dies erlaubt.

B Die Motivlage von Zivilpersonen und Einsatzkräften unter-
scheidet sich sehr wesentlich.

C Sowohl Zivilpersonen als auch Einsatzkräfte handeln aus sehr
unterschiedlichen Motiven heraus.

D Während das Fotografieverhalten von Zivilpersonen mora-
lisch-ethisch problematisch ist, ist das Fotografieverhalten
von Einsatzkräften generell legitimiert.

E Fotos von hilflosen Personen an Einsatzstellen aufzunehmen,
ist sowohl Einsatzkräften als auch Zivilpersonen generell
untersagt.

▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite …
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Frage 6
Wodurch ist die Situation beim Fotografieren durch Einsatzkräfte
bei Notfalleinsätzen gekennzeichnet?

A Einsatzkräfte achten stets darauf, dass keine zusätzlichen
Risiken eingegangen werden.

B Einsatzkräften geht es ausschließlich um technisch-taktische
Aspekte der Einsatzdokumentation.

C Persönliche Motive spielen bei den Einsatzkräften – anders als
bei Zivilpersonen – keine Rolle.

D Die juristische Bewertung des Fotografieverhaltens hängt
davon ab, wer die Aufnahmen macht.

E Die Motivlage ist ebenso wie beim zuschauenden Verhalten
an sich heterogen.

Frage 7
Fotos an Einsatzstellen…

A sind laut § 201a StGB ausschließlich durch Führungskräfte
anzufertigen.

B werden von Einsatzkräften nur sehr selten, vereinzelt
angefertigt.

C dürfen nur von dafür besonders ausgebildeten Personen
angefertigt werden.

D werden von einem hohen Prozentsatz sämtlicher Einsatz-
kräfte angefertigt.

E sind kein Thema, weil das Fotografieren an Einsatzstellen
generell verboten ist.

Frage 8
Wodurch ist das Fotografieverhalten von Rettungskräften
gekennzeichnet?

A Werden Diensthandys verwendet, sind Aufnahmen von
Einsatzstellen und Betroffenen legimitiert.

B Am häufigsten werden Fotos an Einsatzstellen mit dem
privaten Mobiltelefon aufgenommen.

C Einsatzkräfte führen grundsätzlich keine privaten Mobil-
telefone mit.

D In dienstlichen Chatgruppen dürfen Fotos von Einsatzstellen
problemlos verbreitet werden.

E Wenn ein Foto vorrangig für Ausbildungszwecke aufgenom-
men worden ist, ist eine rechtliche Sanktionierung aufgrund
der Verletzung von Persönlichkeitsrechten ausgeschlossen.

Frage 9
Welche Aussage ist korrekt?

A Im Gegensatz zu Zivilpersonen dürfen Einsatzkräfte Fotos an
Einsatzorten anfertigen.

B Fast alle Einsatzkräfte kennen die Rechtslage im Hinblick auf
ihr Fotografieverhalten sehr genau.

C Fotos von Einsatzkräften sind erlaubt, wenn darauf keine zu-
schauenden Personen zu sehen sind.

D Fotos von Betroffenen sind problematisch zu bewerten,
unabhängig davon, wer sie angefertigt hat.

E Einsatzkräfte sind mit ihrem Fotografieverhalten vor juristi-
schen Sanktionen explizit geschützt.

Frage 10
Nur eine der folgenden Aussagen ist zutreffend. Welche?

A Die Studienlage weist eindeutig nach, dass sich das Fotogra-
fieverhalten von Zivilpersonen und Einsatzkräften deutlich
voneinander unterscheidet.

B Das Fotografieverhalten von Einsatzkräften stellt eine komple-
xe Problematik dar, die differenziert betrachtet werden muss.

C Empirisch zeigt sich beim Fotografieverhalten klar und ein-
deutig die moralisch-ethische Überlegenheit von Einsatz-
kräften gegenüber Zivilpersonen.

D Einsatzkräfte verhalten sich, anders als Zivilpersonen, durch-
weg juristisch korrekt.

E Das Fotografieverhalten von Einsatzkräften ist unkritisch zu
bewerten, weil Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht
verletzt werden.

Punkte sammeln auf CME.thieme.de

Fortsetzung…


